
WahLkommission

für  die  WahL  des  Feuerwehrkommandanten

und  des  Feuerwehrkommandanten-StelLvertreters

der  Freiwilligen  Feuerwehr  Oberwart

A-Oberwart,  am  22.ü3.2ü24

Gemäß  § 70 Abs.  2 und  § 89 Abs.  4 Bgld.  Feuerwehrgesetz  2ü19  sowie  § 2 Feuerwehr-

Wahlverordnung  wird  hiermit  die  WahL  des  Feuerwehrkommandanten-SteLLvertreters

der  Freiwilligen  Feuerwehr  Oberwart  ausgeschrieben.

Stichtag  für  die Ermittlung  der  aktiv  WahLberechtigten  ist  der  05.ü4.2024

Tag  und  Stunde  derWahL:  ü3.ü5.2ü2A,  19:üü  Uhr

Ort  derWahl:  Feuerwehrhaus  Oberwart,  Oberwart,  Feuerwehrstraße  1

In  das  Wählerverzeichnis  kann  von  atLen  Wahlberechtigten  von  12.ü4.2ü2A  bis

ü3.ü5.2ü24  während  der  Amtsstunden  am Gemeindeamt  oder  am Ort der  Wahl  30

Minuten  vor  Beginn  der  WahLversammlung  Einsicht  genommen  werden.

WahLvorschLäge  [§ 6 FwWahLV]  können  bis  spätestens  26.ü4.2ü24  beim  Gemeindeamt

eingebracht  werden.  Jedem  WahlvorschLag  muss  die  eigenhändig  unterfertigte

Zustimmungserklärung  des  jeweiligen  Wahlwerbers  angeschlossen  sein.

DerVor  itzende  derWahLkommission:

g. Roland  Poiger  M A

AmtsLeiter  Stadtgemeinde  Oberwart

AngeschLagen  am:  22.ü3.2ü24

Abzunehmen  am:  ü6.ü5.2ü24

Abgenommen  am:


